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Einführung

Der handelsrechtliche Jahresabschluss lässt sich als ein Messinstrument begrei
fen.1 Wie genau ein Messinstrument sein sollte, hängt davon ab, warum gemessen 
wird und was der Einsatz des Messinstrumentes kostet. Wer weder in zu warmes 
noch zu kaltes Badewasser steigen möchte, muss die Temperatur des Wassers nicht 
mit einem teuren Thermometer auf die dritte Nachkommastelle ermitteln.2 Erst 
recht nicht, wenn er nicht genau weiß, bei welcher Gradzahl er sich eigentlich wohl 
fühlt.

Die Messgenauigkeit des in nicht unerheblichem Umfang von Schätzungen und 
Prognosen geprägten Jahresabschlusses ist von vornherein begrenzt. Die Größen, 
die er messen soll, sind die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kaufmanns. 
Das sind keine physikalischen Größen, sondern vage betriebswirtschaftliche Kon
zepte.3 Darüber, warum sie gemessen werden, ist man sich zwar im Groben einig.4
Der Abschlussadressat soll über die Geschicke des Kaufmanns informiert werden, 
damit er sein Verhältnis zu ihm entsprechend gestalten kann. Vor allem zwischen 
den Interessen der Unternehmensinhaber und der Gläubiger des Unternehmens soll 
ein angemessener Ausgleich getroffen werden; der Jahresabschluss liefert hierfür 
eine Bemessungsgrundlage, die für Ausschüttungen an die Unternehmensinhaber 
eine Höchstgrenze oder zumindest eine Richtgröße bildet. Doch zu ergründen, 
welche Informationen die Abschlussadressaten benötigen, wie sie sie verarbeiten, 
und welcher Ausschüttungsbetrag angemessen ist, ist im Detail keine leichte Auf
gabe.

Der Kaufmann, der einen ordnungsgemäßen Jahresabschluss erstellen soll, weiß 
nach einer Lektüre der bilanzrechtlichen Normen des HGB häufig nicht, woran er 
ist. Das trifft insbesondere auch auf den erforderlichen Genauigkeitsgrad zu. Cent
genaue Rechnung auf der einen, von höchsten Unsicherheiten geprägte Schätzun
gen auf der anderen Seite. Der um wirtschaftliches Verhalten bemühte Kaufmann 
hat ein Interesse daran, die Kosten der Abschlusserstellung auf ein sinnvolles, dem 

1 Schneider, StuW 1983, 141, 149.
2 Für einen eingehenden Vergleich zwischen der Temperaturmessung von Badewasser und 

dem handelsrechtlichen Jahresabschluss s. Schneider, StuW 1983, 141, 150 f. Vgl. auch, im 
Zusammenhang mit dem Zweck des Gläubigerschutzes, Engels, in: FS Leffson, 31, 36: 
„Wenn in einem Ausnahmezustand verfügt wird, daß jeder, der nach 19 Uhr auf der Straße ist, 
erschossen wird, so brauchen die Leute nicht unbedingt einen auf Sekundenbruchteile genau 
gehenden Chronometer. Es reicht, wenn sie Uhren haben, die nicht vorgehen [sic!].“

3 Vgl. Selchert, BB 1993, 753, 754.
4 S. hierzu näher Kap. 4.



Zweck angemessenes Maß zu reduzieren. Dabei helfen ihm verschiedene bilanz
rechtliche Regeln, die gewisse Vereinfachungen gestatten.5 Doch auch abseits die
ser Vereinfachungsnormen wird der Kaufmann zuweilen auf Situationen treffen, in 
denen die getreue Befolgung des Gesetzes zu einem Aufwand führt, der in keinem 
rechten Verhältnis zum erzielten Nutzen zu stehen scheint. Die Unbestimmtheit des 
Handelsbilanzrechts ist an dieser Stelle jedoch groß. Gestatten die Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung, an die der Kaufmann sich halten soll, allgemein 
dort zu vereinfachen, wo es sinnvoll ist? Wann ist das der Fall? Wie weit dürfen 
Vereinfachungen gehen?

Einhellig wird angenommen, dass es einen Grundsatz der Wesentlichkeit gibt, 
der als ein Grundsatz ordnungsmäßiger Buchführung zumindest auch der ange
messenen Vereinfachung des Handelsbilanzrechts dient. Angesichts der Unbe
stimmtheit des Gesetzes mag die Einhelligkeit erstaunen, zumal nahezu ebenso 
einhellig betont wird, dass Mehrheitsauffassungen allein keine Grundsätze ord
nungsmäßiger Buchführung konstituieren dürfen.6 Doch das Einvernehmen reicht 
nicht weit; Anwendungsbereich und Inhalt des Grundsatzes der Wesentlichkeit sind 
ungeklärt. Hier versucht die vorliegende Arbeit mit rechtswissenschaftlichen Me
thoden einen Beitrag zu leisten.

Begrenzt ist die Untersuchung grundsätzlich auf die Erstellung des handels
rechtlichen (Einzel‐)Jahresabschlusses; untersucht wird der Grundsatz der We
sentlichkeit als ein Grundsatz ordnungsmäßiger Buchführung. Nicht Gegenstand 
dieser Arbeit ist, welche Rolle der Grundsatz im Lagebericht, in der nichtfinanzi
ellen Berichterstattung, im Konzernabschluss und in der Abschlussprüfung spielt. 
Nicht außen vor bleiben soll allerdings eine Betrachtung, was der Grundsatz der 
Wesentlichkeit für die Steuerbilanz bedeutet.

Zunächst wird, unter teilweiser Vorwegnahme einiger zentraler Ergebnisse der 
Arbeit, dargelegt und begründet, worum es sich beim Grundsatz der Wesentlichkeit 
im hier verstandenen Sinne handelt, was er besagt und wie er sich in das System des 
Handelsbilanzrechts einfügt. Erst nachdem ein solches Grundverständnis von dem, 
das es zu untersuchen gilt, geschaffen ist, soll darauf eingegangen werden, was 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sind und wie ihre Konkretisierung zu 
erfolgen hat. Sodann soll versucht werden, aus den Zwecken des Jahresabschlusses, 
den unionsrechtlichen Vorgaben, aus verfassungsrechtlichen Erwägungen und 
schließlich den in den einzelnen Normen des Handelsbilanzrechts enthaltenen re
levanten Wertungen abzuleiten, was es für den Grundsatz der Wesentlichkeit ab
zuleiten gibt. Daraufhin wechselt die Perspektive. Erörtert wird das Problem, wie in 
der Anwendung des Grundsatzes ein hinreichender Konkretisierungsgrad im Hin
blick auf den Begriff der Wesentlichkeit geschaffen werden kann, und es werden 
konkrete Anwendungsbereiche des Grundsatzes der Wesentlichkeit aufgezeigt. Mit 

5 S. Kap. 8.
6 Zur Konkretisierung des Begriffs „Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung“ s. Kap. 3.
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einer Betrachtung der Folgen, die eine fehlerhafte Anwendung des Grundsatzes der 
Wesentlichkeit haben kann, findet die handelsbilanzrechtliche Untersuchung des 
Rechtszustandes de lege lata ein Ende und die Darstellung der Rolle des Grund
satzes der Wesentlichkeit im Steuerbilanzrecht schließt sich an. Die Arbeit endet 
mit einem Vorschlag de lege ferenda und zusammenfassenden Thesen.
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